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I . Ueber die Zeit , von welcher die geſetzliche ehe—

liche Gütergemeinſchaft ihren Anfang nimmt .

81 . Die geſetzliche eheliche Bütergemeinſchaft nimmt ih —

ren Anfang mit dem Tage der Trauung der Ehegatten . 1399

Dieſe Regel leidet indeſſen eine Ausnahme , wenn

nemlich ein Ehegatte in der Zwiſchenzeit , vor Fertigung

des Ehevertrags , welcher eine Gütergemeinſchaft feſtſetzt ,
bis zur Eingehung der Ehe eine Liegenſchaft erwirbt , ſo

gehört dieſe zur Gemeinſchaft . 1404

Dieſe Ausnahme findet jedoch nicht Statt , wenn die

Liegenſchaft kraft einer Verfügung des Ehevertrags an - 1404

geſchaft wurde , in welchem Falle ſie hiernach beurtheilt

wird , und wenn der betreffende Ehegatte nur einen be⸗

ſtimmten Theil ſeiner Baarſchaft ꝛc. in die Gemeinſchaft

einwirft , und der Kaufpreis aus der vorbehaltenen Baar⸗
ſchaft und mit der Erklärung , daß die Anſchaffung zum

Erſatz derſelben beſtimmt ſeye , beſtritten wurde ! ) . 1434

) Zachariaè Handbuch des franzoͤſ . Civilrechts Zter Bd .
S . 167 . Archiv fuͤr Rechtspflege und Geſetzge⸗
bung im Großherzogthume Baden , Bd . II . Heft II .

Stuͤck XV .
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